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Text 

§ 11 

Genehmigungsvoraussetzungen, Auflagen 

(1) Die Genehmigung nach § 9 darf nur erteilt werden, wenn 

 a) beim Rechtserwerb an einem bebauten Grundstück glaubhaft gemacht wird, daß durch den 
beabsichtigten Rechtserwerb kein Freizeitwohnsitz geschaffen werden soll, 

 b) beim Rechtserwerb an einem unbebauten Grundstück der beabsichtigte Verwendungszweck nicht 
offensichtlich im Widerspruch zu einem überörtlichen Raumordnungsprogramm, zum örtlichen 
Raumordnungskonzept oder zum Flächenwidmungsplan steht, der Rechtserwerb Wohnzwecken, 
betrieblichen Zwecken oder der Erfüllung öffentlicher oder gemeinnütziger Aufgaben dient und 
glaubhaft gemacht wird, daß durch den beabsichtigten Rechtserwerb kein Freizeitwohnsitz 
geschaffen werden soll. 

(2) Rechtserwerbe durch Erben oder Vermächtnisnehmer, die nicht zum Kreis der gesetzlichen 
Erben gehören, sind zu genehmigen, es sei denn, die letztwillige Zuwendung ist in der Absicht erfolgt, die 
Genehmigungsvoraussetzungen für Rechtserwerbe durch Rechtsgeschäft unter Lebenden zu umgehen. 

(3) Im Bescheid über die Erteilung der Genehmigung ist bei Rechtserwerben an unbebauten 
Baugrundstücken die Frist, innerhalb der der Verwendungszweck verwirklicht werden soll, festzulegen. 
Die Grundverkehrsbehörde kann auf Antrag des Rechtserwerbers diese Frist im erforderlichen Ausmaß 
verlängern, wenn besonders berücksichtigungswürdige Gründe hiefür vorliegen. Bei Vorliegen solcher 
Gründe kann die Grundverkehrsbehörde weiters auf Antrag des Rechtserwerbers einen anderen als den 
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der Genehmigung zugrunde liegenden Verwendungszweck festlegen, wenn der Rechtserwerber das 
Grundstück für den neuen Verwendungszweck benötigt und dieser nicht offensichtlich im Widerspruch 
zu einem überörtlichen Raumordnungsprogramm, zum örtlichen Raumordnungskonzept oder zum 
Flächenwidmungsplan steht. 

(4) Wird ein unbebautes Grundstück nicht innerhalb der nach Abs. 3 erster Satz festgesetzten Frist 
dem der Genehmigung zugrunde liegenden oder dem nach Abs. 3 dritter Satz festgelegten 
Verwendungszweck zugeführt, so hat die Grundverkehrsbehörde dies mit Bescheid festzustellen. Nach 
dem Eintritt der Rechtskraft dieses Bescheides hat das Grundbuchsgericht auf Antrag der 
Grundverkehrsbehörde die Eintragung des Rechtes zu löschen. § 34 Abs. 3 gilt sinngemäß. Die 
Grundverkehrsbehörde kann vom Antrag auf Löschung der Grundbuchseintragung absehen, wenn diese 
für den Verpflichteten auf Grund von Umständen, die ohne sein Verschulden eingetreten sind, eine 
unbillige Härte bedeuten würde. Ein solcher Bescheid ist auch dem Landesgrundverkehrsreferenten 
zuzustellen, der dagegen Berufung erheben kann. 

(5) Zur Sicherung der Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b kann die Genehmigung mit Auflagen 
erteilt werden. Die Grundverkehrsbehörde kann zur Sicherung der Erfüllung einer Auflage eine Kaution 
in einer der wirtschaftlichen Bedeutung des Rechtserwerbes im Hinblick auf die Verwendung des 
Grundstückes angemessenen Höhe, höchstens jedoch in der Höhe der Gegenleistung oder des höheren 
Wertes des Gegenstandes des Rechtserwerbes, vorschreiben. Die Kaution verfällt zugunsten des 
Bodenbeschaffungsfonds, wenn der Rechtserwerber die Auflage schuldhaft nicht erfüllt. Den Eintritt des 
Verfalls hat die Grundverkehrsbehörde mit Bescheid festzustellen. Die Kaution wird frei, sobald die 
Auflage erfüllt ist oder wenn die Auflage nach Abs. 6 aufgehoben wird. 

(6) Die Grundverkehrsbehörde kann eine Auflage mit Bescheid aufheben, wenn die Durchsetzung 
der Auflage für den Verpflichteten auf Grund von Umständen, die ohne sein Verschulden eingetreten 
sind, eine unbillige Härte bedeuten würde. 
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